
1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;  

§§ 1-14 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
Gem. § 4 BauNVO wird ein Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
3. nicht störende Handwerksbetriebe,
4. Anlagen für Kinderbetreuung.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
und § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen, 
4. Schank- und Speisewirtschaften,
5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen.

1.1 SONSTIGES SONDERGEBIET (SO)

zulässig sind:

Siehe Plan.
Gem. § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein Sonstiges 
Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Ferienwohnen“ festgesetzt.

1. Beherbergungsbetriebe (Ferienhäuser),
2. alle Nutzungen, die dem Betrieb des 

Beherbergungsbetriebes dienen,
3. Funktions- und Nebenräume (z.B. Sozialräume),
4. Verwaltungsräume, Bürogebäude,
5. Lagerräume und Lagerflächen, die dem Betrieb der 

Beherbergungsbetriebe dienen,
6. Stellplätze, Wege und Grundstückszufahrten,
7. alle sonstigen für den Betrieb des 

Beherbergungsbetriebes benötigten und beab-
sichtigten Nutzungen, wie z.B. überdachte 
Aufenthaltsbereiche, Außenbereiche, Spielanlagen, 
etc.,

8. Anlagen zur Ver- und Entsorgung, wie z.B. 
Ladestationen für Ladestationen für Elektromobile 
/ E-Bikes, Kompostieranlagen, Abfallpressen und 
-behälter.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und § 17 Abs. 
2 BauNVO auf 0,4 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grund-
flächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-

fläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.
Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind die pri-
vaten Grünflächen als Teil des Baugrundstückes mit 
anzurechnen. Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf 
die festgesetzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit 
ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 und 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO) insgesamt bis zu einer 
GRZ von 0,6 überschritten werden.

2.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen (Gebäudeoberkante, Attika, etc.). Unterer 
Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher und 
sonstiger Anlagen ist die Oberkante der neu geplanten 
Erschließungsstraße, gemessen an der straßenseitigen 
Gebäudemitte. Grenzen zwei Straßen an das Gebäude 
an, ist die niedrigere der beiden Straßenhöhen als 
Bezugspunkt zu wählen.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Die maximal zulässige Gebäudeoberkante wird in den  
Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1 und 2) auf 
8,5 m und im Sonstigen Sondergebiet (SO) auf 10,0 m 
festgesetzt.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise  wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offe-
ne Bauweise (o) festgesetzt. In der offenen Bauweise 
sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten. Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) sind 
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden 
können. (z.B. Stellplätze, Garagen, Carports).

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze mit ihren Zufahrten sind gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen und im seit-
lichen Grenzabstand sowie bis zur Hinterkante der 
Baugrenze zulässig. Zwischen Garagen / Carports und 
der Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraße 
ist ein Mindestabstand von 5 m einzuhalten. 

Davor sind Stellplätze, auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche, zulässig. Bei Eckgrundstücken 
beträgt der Abstand der Garagenseitenwand zur 
Straßenbegrenzungslinie ebenfalls mindestens 3,00 m

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Siehe Plan. 
Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) sind maxi-
mal 2 Wohneinheiten je Wohn gebäude zulässig. Im 
Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind maximal 6 
Wohneinheiten je Wohn gebäude zulässig.

7. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Regelbreite der geplanten Erschließungsstraße 
beträgt 5,0 m.

8. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER:  
ANLIEGERWEG

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

9. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER:  
FUSSWEG

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

10. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER:  
WIRTSCHAFTSWEG

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

11. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

12. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

13. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE MIT 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: BOLZ- UND 
SPIELPLATZ

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan. 

14. FLÄCHE FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, 
DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE 
REGELUNG DES WASSERABFLUSSES; 
HIER: REGENRÜCKHALTEBECKEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 16 BAUGB

Siehe Plan.

15. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Baufeldräumung / Gehölzrodung außerhalb der 
Brut- und Setz zeiten bzw. der Zeit der 
Sommerquartiernahme: Die Baufeldräumung/
Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen. Die 
gesetzliche Rodungsfrist ist auch bei dem Rückbau der 
Feldscheune anzuwenden, da sich eventuell hier über-
tagende Fledermäuse in ihren frostsicheren 
Winterquartieren befinden.

16.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als 
intensiv begrünte Gartenflächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Siedlungsbild zu erreichen, so dass ein harmonisches 
Gesamtbild entsteht. Für die Anpflanzungen sind 
Gehölze einheimische und regionaltypische Arten der 
Pflanzliste zu verwenden. 

Je Grundstück sind mindestens 2 hochstämmige Obst-
bäume oder einheimische und regionaltypische Laub-
baum-Hochstämme bzw. -Halbstämme zu pflanzen 
und möglichst dauerhaft, mindestens jedoch für 20 
Jahre zu erhalten

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den (Vorschlagsliste):

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 
• Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Hochstämmige Obstbäume:
Der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rhein-
land-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten veröf-
fentlicht. Obstbäumen sind daneben ausführlich in der 
Broschüre„Obstsorten für den Streuobstbau in Rhein-
land-Pfalz“ (2003) beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1m Höhe.

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 - 
Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, Teil 
2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen 
und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Gütebe-
stimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso wie die 
einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 (Vegetations-
technik im Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanzarbei-
ten) zu beachten. 

17. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. 
I S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. 
Februar 2021 (GVBl. S. 66).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 
(GVBl. S. 728).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 32 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 
719).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 32 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 
719).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Langwei-
ler hat am __.__.____ die Einleitung des Verfah-
rens zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Hab-
schied“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
4. Änderung dieses Be bau ungs planes wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§  2 
Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich der 4. Änderung des Bebauungs- 
planes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen-
schaftskataster übereinstimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren geändert. Gem. §  13 
Abs.  3 BauGB wird eine Umweltprüfung nicht 
durchgeführt. 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Langwei-
ler hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Ent-
wurf gebilligt und die öffentliche Auslegung der 
4. Änderung des Bebauungsplanes „Habschied“ 
beschlossen (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB). 

• Der Entwurf der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der 
Begründung, hat in der Zeit vom __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ öffentlich ausgelegen 
(§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per Mail abgegeben werden können, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über die 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes unberücksichtigt blei-
ben können, am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht (§  13 Abs. 2 BauGB i.V.m. §  3 Abs.  2 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Ausle-
gung benachrichtigt (§  13 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs.  2 BauGB und § 4 Abs.  2 BauGB und § 
2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____  zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat 
am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, 
die Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Lang-
weiler hat am __.__.____ die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „Habschied“ als Satzung be-
schlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Hab-
schied“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Langweiler, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. §  44 Abs.  3 
Satz  1 und 2 sowie Abs.  4 BauGB und auf die 
Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „Habschied“, bestehend 
aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

 

 Langweiler, den __.__.____   

 

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Ortsgemeinde Langweiler 
Rosengarten 5 
55758 Langweiler 
 
 
Stand der Planung: 04.11.2021
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Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern  
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4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Habschied“ 
Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Langweiler, 
Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
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PLANGEBIET

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• wird durch Entwässerungskonzept ergänzt

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Dachform, Dacheindeckung: Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der 

gleichen Neigung wie die dazugehörige Dachfläche zulässig. Flachdächer sind zu begrünen. Zulässig sind 
Dacheindeckungen in einheitlicher roter, grauer und schwarzer Färbung einschließlich aller Zwischentöne 
hiervon. Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig.

• Fassadengestaltung: Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sicht-
mauerwerk, unpolierter Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen 
aus glänzenden/reflektierenden Materialien (Wellblech) und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch an-
dere Materialien zulässig. Eine Fassadenbegrünung ist ausdrücklich erlaubt.

• Gestaltung des Vorgartenbereichs: Der Vorgartenbereich ist mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Gräser, 
Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und zu unter-
halten. Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als notwendige Geh- und Fahr-
flächen bzw. dem Stellplatznachweis dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche Benut-
zung angemessene Maß beschränken. Schottergärten sind unzulässig.

• Befestigung: Die Oberflächen der Garagenzufahrten, sonstigen Einfahrten, Stellplätzen und Hofflächen im 
Allgemeinen Wohngebiet sind aus wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Splittdecke, Rasengittersteinen, 
Rasenfugensteinen, Splittfugenpflaster usw.) herzustellen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasser-
durchlässig herzustellen. Ausnahmen sind aus Gründen der barrierefreien Gestaltung möglich.

• Einfriedungen: Pflanzungen zur Grundstückseinfriedung entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind nur 
zulässig, sofern sie eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Bauliche Grundstückseinfriedungen entlang 
der öffentlichen Verkehrsflächen sind im Allgemeinen Wohngebiet nur bis zu einer Höhe von maximal 0,70 
m zulässig. 

• Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen: Aufschüttungen und Abgrabungen auf den 
privaten Grundstücksflächen dürfen nur in solchem Maß vorgenommen werden, wie diese für die Errich-
tung der baulichen Anlagen, zum Anlegen von Erdterrassen oder zur Herstellung des Geländeausgleichs er-
forderlich sind. Aufschüttungen und Abgrabungen sind durch weiche Böschungen von mindestens 1:1,5 
auszugleichen. Veränderungen des natürlichen Geländeverlaufs im Baubereich benachbarter Grundstücke, 
sind aufeinander abzustimmen. Flächenhafte Anhebungen oder Abgrabungen ganzer Grundstücke oder 
größerer Teile (mehr als 50% der nicht überbauten Grundstücksfläche) sind unzulässig. Mauern, einschließ-
lich Stützbauwerke, sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer max. Höhe von 
1,50 m zulässig. 

• Stellplätze: Gem. § 47 LBauO sind je Wohneinheit 1,5 Stellplätze nachzuweisen. 
• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 

Ausgenommen hiervon sind gemeinsame Hinweisschilder oder -tafeln mehrerer Betriebe (Sammel-Hin-
weisschilder). Die Höhe der Hinweisschilder oder -tafeln darf max. 3,5 m betragen. Zusätzlich sind Werbe-
pylone mit einer Höhe von max. 10,0 m zulässig. Unzulässig sind blinkende Leuchtreklamen sowie zeit-
weise und sich ständig bewegende Werbeanlagen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Verfahren
• Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Habschied“ ersetzt innerhalb ihres Geltungsbereiches den rechts-

kräftigen Bebauungsplan „Habschied“ aus dem Jahr 1975. 
Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-

1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesonde-
re mit Laständerungen) sind in der Regel objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen. Bei Bau-
vorhaben in Hanglagen ist das Thema Hangstabilität in die Baugrunduntersuchungen einzubeziehen. 

• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 
Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.
Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Abfallwirtschaftsbetrieb Nationalparkkreis Birkenfeld
• Die sicherheitstechnischen Anforderungen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung an Straßen und 

Fahrwege, für die Sammlung von Abfällen, müssen grundsätzlich erfüllt sein. 
• Fahrzeuge dürfen gemäß, DGUV Regel 114-601, DGUV Vorschrift 43 und 44, DGUV Vorschrift 70 und 71, 

DGUV Information 214-033 und der Straßenverkehrs-Ordnung grundsätzlich nur auf Fahrwegen oder in Be-
reichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen.

HINWEISE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA 1 UND WA 2)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET; HIER: FERIENWOHNEN (SO)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 ABS. 2 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

GOKmax.
HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE (GOK)
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

II ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

ED
BAUWEISE; HIER: EINZEL- UND DOPPELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 WO / 6 WO HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ANLIEGERWEG
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEG
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

WW VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: WIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ö ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE MIT ZWECKBESTIMMUNG; HIER: BOLZ- UND SPIELPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

R FLÄCHE FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES; HIER: REGENRÜCKHALTEBECKEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 16 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

Baugebiet
Wohnungen je 
Wohngebäude

GRZ

Höhe baulicher 
Anlagen

Vollgeschosse

Bauweise Hausform

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
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